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Verordnung über die Verlängerung der einstweiligen  
Sicherstellung des Gebietes „Moosgrund im Münchner 
Nordosten“ als Landschaftsschutzgebiet

vom 1. August 2018

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von § 22 
Abs. 3 Satz 2 und § 22 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Natur-
schutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz- 
BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15.09.2017 (BGBI. I S. 3434), i.V.m. Art. 12 
Abs. 1 Satz 1, Art. 31 und Art. 51 Abs. 1 Nr. 3, Art. 54 Abs. 2 
Satz 1 und Art. 43 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über den Schutz 
der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der 
freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetzes – BayNatSchG) 
vom 23.02.2011 (GVBI. S. 82, BayRS 791-1-UG), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15.05.2018 (GVBI. S. 230), folgende 
Verordnung:
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Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben  
werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können.

Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen liegen vor. 

Es sind folgende Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar: 

Schutzgut Mensch, insbesondere 
–  Verkehrsuntersuchung (Zwischenbericht)
–  Schalltechnische Untersuchung
–  Nahmobilitätskonzept (Zwischenbericht)
–  Belichtungsstudie

Schutzgut Tiere und Pflanzen, insbesondere 
–  Botanische und zoologische Kartierungen
–  Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung mit Untersuchung 

möglicher Fledermausvorkommen, Brutvogelerfassung und 
Einschätzung der Habitateignung des Baumbestandes für 
Vorkommen des Eremiten

–  Pflege- und Entwicklungskonzept für die vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz der Wildbienenpopula-
tion

Schutzgut Boden, insbesondere 
–  Altlastenuntersuchung
–  Historisch-genetische Rekonstruktion (zu Kampfmitteln)
–  Historische Recherche zu Altlasten und Kampfmitteln

Schutzgut Wasser, insbesondere
–  Hydrogeologisches Gutachten

Schutzgut Luft und Schutzgut Klima

Schutzgut Landschaft sowie Schutzgut Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter, insbesondere
–  Stadtbild- und Sichtfeldanalyse 

Umweltbelang Energie, insbesondere
–  Energetische Gebäudestandards und Energieversorgungs-

konzept

Umweltbelange Abfälle und Abwässer.

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes mit Begründung  
und die wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen sind 
auch im Internet unter der Adresse www.muenchen.de/ 
auslegung zu finden.  

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen:
Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellungnahme 
wird für die letzten Tage der Auslegung empfohlen, den 
Sonderbriefkasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben dem 
Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benutzen.

München, 27. Juli 2018  Referat für Stadtplanung  
und Bauordnung

§ 1 Schutzgegenstand

Die Geltungsdauer der Verordnung über die einstweilige  
Sicherstellung des Gebietes „Moosgrund im Münchner Nord-
osten“ als Landschaftsschutzgebiet vom 03.08.2016, ver-
öffentlicht im Amtsblatt der Landeshauptstadt München am 
19.08.2016 (MüABI. S. 339) wird einmalig um zwei Jahre ver-
längert.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 20.08.2018 in Kraft.

Der Stadtrat hat die Verordnung am 25.07.2018 beschlossen.

München, 1. August 2018 I.V.
  Josef Schmid
  2. Bürgermeister

Bekanntmachung

Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit –
hier:  Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2  

des Baugesetzbuches (BauGB)  
vom 21. August 2018 mit 2. Oktober 2018

Stadtbezirk 12 Schwabing-Freimann

Änderung des Flächennutzungsplanes
mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich V/52
Heidemannstraße (südlich), 
Maria-Probst-Straße (westlich),
Helene-Wessel-Bogen (nördlich),
Spitzer-, Kollwitz- und
Paracelsusstraße (östlich)
(ehemalige Bayernkaserne und Bereich
 östlich der Bayernkaserne)
–  Gemischte Baufläche, Wohnbaufläche, 

Gemeinbedarfsfläche Erziehung, 
Gemeinbedarfsfläche Sicherheit, 
allgemeine Grünfläche, Sportfläche –

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes mit Begründung liegt 
beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstra-
ße 28b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Auslegungsraum 
– barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes, auf 
Blumenstraße 28a –), vom 21. August 2018  mit 2. Oktober 
2018, Montag mit Freitag von 6.30 bis 18 Uhr, öffentlich aus.
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Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Bärmannstr. 38  
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk:  
Pasing / Fl.Nr.: 1003/0 / SB 21
Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 23.07.2018, Az. 602-1.7-2017-6706-43, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 1003/3, 1003/5, 1003/6, 1024, 1148/7, 
1148/8 und Fl.Nr.: 1148/12, die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vor-
genannten Grundstücke im Eigentum von zum Teil mehr als 
20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 425, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse plan.ha4-lbk-
team43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 2 33-2 85 17.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Kla-
ge muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch ein-
zulegen.

–  Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elektro-
nischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter  
www.vgh.bayern.de.

–  Eine Klage, die sich allein gegen die Höhe der Kosten rich-
tet, hat keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Ziffer 1 
VwGO). Es besteht jedoch die Möglichkeit, beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht München (Anschrift s.o.) Antrag auf An-
ordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage zu stellen  
(§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 
Bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten 
(§ 80 Abs. 2 Ziffer 1 VwGO) ist der Antrag nach § 80 Abs. 5 
VwGO an das Bayerische Verwaltungsgericht München nur 
zulässig, wenn die Landeshauptstadt München, Referat für 

Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV, Lokal-
baukommission einen Antrag auf Aussetzung der Vollzie-
hung ganz oder zum Teil abgelehnt hat oder über diesen An-
trag ohne Mitteilung eines zureichenden Grundes in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden hat oder die 
Vollstreckung droht (§ 80 Abs. 6 VwGO). 
Diese Anträge hemmen nicht den Lauf der Rechtsmittelfrist. 
D.h. nur eine Klageerhebung verhindert, dass der Bescheid 
bestandskräftig wird.

–  Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 23. Juli 2018 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides gem. 
Art. 71 Satz 4 BayBO i. V. m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Liesl-Karlstadt-Str. 30

Gemarkung Forstenried / Flurnummern 568, 576, 578/3, 
578/44, 578/45 / Stadtbezirk 19

Vorhaben: Neubau von Wohn- und Geschäftshäusern mit 
KITA und TG / VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 25.07.2018, Az. 602-1.7-2015-15339-33, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Im Rahmen dieses Antrags auf Vorbescheid wird die planungs-
rechtliche Zulässigkeit des Neubaus von Wohn- und Geschäfts-
häusern mit KITA und Tiefgarage abgefragt und positiv beur-
teilt  mit der in Aussichtstellung von Abweichungen und 
Baumfällungen.  

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich 
die benachbarten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 
Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheides bei der 
Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukommission, Blu-
menstraße 19, Zimmer 436, einsehen. Vereinbaren Sie dazu 
bitte einen Termin unter der E-Mailadresse plan.ha4-lbk-
team33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 2 33-2 44 26.

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Kla-
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ge muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch ein-
zulegen.

–  Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elektro-
nischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter  
www.vgh.bayern.de.

–  Eine Klage, die sich allein gegen die Höhe der Kosten rich-
tet, hat keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Ziffer 1 
VwGO). Es besteht jedoch die Möglichkeit, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht München (Anschrift s.o.) Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage zu 
stellen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 
Bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten 
(§ 80 Abs. 2 Ziffer 1 VwGO) ist der Antrag nach § 80 Abs. 5 
VwGO an das Bayerische Verwaltungsgericht München nur 
zulässig, wenn die Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV, Lokal-
baukommission einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung 
ganz oder zum Teil abgelehnt hat oder über diesen Antrag 
ohne Mitteilung eines zureichenden Grundes in angemesse-
ner Frist sachlich nicht entschieden hat oder die Vollstreckung 
droht (§ 80 Abs. 6 VwGO). 
Diese Anträge hemmen nicht den Lauf der Rechtsmittelfrist. 
D.h. nur eine Klageerhebung verhindert, dass der Bescheid 
bestandskräftig wird.

–  Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 25. Juli 2018 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Bodenseestr. 24 – 28
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk:  
Gem. Pasing, Fl.Nrn. 174/1, 178, 180/1, 180/2 und 182,
21. Stadtbezirk
Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses  
mit Kita und Tiefgarage – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 19.07.2018 Az. 602-1.7-2017-21832-43, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 104, 106, Fl.Nrn.: 105/4 und Fl.Nr.: 186, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 424 einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-lbk-team43@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
2 33-2 04 80 bzw. 2 33-2 64 20.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Kla-
ge muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch ein-
zulegen.

–  Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elektro-
nischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter  
www.vgh.bayern.de.

–  Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung  
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 
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VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die Antragsgeg-
nerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt München) und den 
Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden. Gegebenenfalls soll die angefochtene Verfügung in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Antrags-
schrift sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

–  Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 26. Juli 2018 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Bekanntmachung

Planfeststellung nach dem Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG)

Die Stadtwerke München GmbH hat bei der Regierung 
von Oberbayern einen Tektur antrag für die Gleiserneue-
rung mit dem Bau eines neuen dritten Tram-Gleises am 
Bahnhofplatz am Hauptbahnhof in provisorischer Lage 
beantragt.

Die Planunterlagen liegen zur allgemeinen Einsicht aus bei

Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung,
Blumenstraße 28b, 80331 München, 
Auslegungsraum 071 Erdgeschoss
(barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes,  
Blumenstraße 28a),

in der Zeit vom 13.08.2018 bis 13.09.2018

Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag 
von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Die Planfeststellungsunterlagen können auch auf der Internet-
seite der Landeshauptstadt München unter folgendem Link 
abgerufen werden: www.muenchen.de/auslegung 
Rechtlich maßgebend sind gem. § 27a Abs. 1 Satz 4 BayVwVfG 
allerdings alleine die in Papierform ausliegenden Unterlagen.

1.  Jeder, dessen Belange durch die Tekturplanung berührt 
werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach Beendi-
gung der Auslegung, also bis zum 27.09.2018, Einwen-
dungen schriftlich oder zur Niederschrift bei der

Regierung von Oberbayern
Sachgebiet 23.2
Maximilianstraße 39
80538 München

oder bei der

Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und Bauordnung – 
HA I Stadtentwicklungsplanung 
Blumenstraße 31
80331 München 
Zi. 228

erheben.

Einwendungen, die nach Ablauf der Einwendungsfrist erho-
ben werden, sind ausge schlossen. Die Einwendung muss 
den geltend gemachten Belang und das Maß sei ner Beein-
trächtigung erkennen lassen. Eine Einwendungserhebung in 
elektronischer Form, z. B. durch E-Mail, ist unzulässig.
In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Einwendungen), ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und 
Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für das 
Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als Be-
vollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen deutlich 
sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
enthalten sein. Nicht formgerecht vorge brachte Einwendun-
gen können bei der Erörterung und Entscheidung unbe-
rücksichtigt bleiben.

2.  Werden gegen den Plan Einwendungen erhoben, so wer-
den diese im Allgemeinen in einem Termin erörtert, der 
noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die Ein-
wendungen erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Einwen-
dungen im Sinn von Nr. 1 deren Vertreter oder Bevollmäch-
tigter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. 
Sind mehr als 50 solcher Benachrichtigungen vorzuneh-
men, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden. Nimmt ein Beteiligter am Erörterungstermin 
nicht teil, so kann auch ohne ihn verhandelt werden.

3.  Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, 
die Erhebung von Ein wendungen, die Teilnahme am Erörte-
rungstermin oder für einen Bevollmächtigten entstehen, 
können nicht erstattet werden.

4.  Die Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses kann 
durch öffentliche Bekannt machung ersetzt werden, wenn 
mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

5.  Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung weisen 
wir darauf hin, dass im Rahmen der Beteiligung der Öffent-
lichkeit in diesem Planfeststellungsverfahren die erhobenen 
Einwendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen 
Daten aus schließlich für das Planfeststellungsverfahren sei-
tens der Regierung von Oberbayern erhoben, gespeichert 
und verarbeitet werden. Die Daten werden benötigt, um 
den Umfang der Betroffenheit beurteilen zu können. Die 
Regierung von Oberbayern kann die Daten an die Antrag-
stellerin zur Auswertung der Stellungnahmen weiterreichen. 
Insoweit handelt es sich um eine erforderliche und somit 
rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Ver-
pflichtung gem. Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c) EU-Datenschutz-
Grundverordnung.

München, 31. Juli 2018  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung
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Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Planfeststel-
lungsbeschluss gegenüber den Betroffenen als zugestellt.

6. Allgemeiner Hinweis:
Der Planfeststellungsbeschluss mit Rechtsbehelfsbelehrung 
und sämtlichen festgestellten Plänen und Verzeichnissen kann 
auch im Internet unter www.luftamt-suedbayern.de (dort unter 
„Aktuelles – Genehmigungsverfahren und Planfeststellungs-
verfahren nach dem Luftverkehrsgesetz – Genehmigungsbe-
scheide und Planfeststellungsbeschlüsse“) abgerufen wer-
den.

München, 31. Juli 2018 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung

Bekanntmachung
über den Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 
2016/2017 des Eigenbetriebs Münchner Kammerspiele 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat am 
25. Juli 2018 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Münch-
ner Kammerspiele für das Wirtschaftsjahr 2016/2017 
(01.09.2016 bis 31.08.2017) festgestellt und beschlossen, den 
Jahresüberschuss in Höhe von 299.751,51 € wie folgt zu ver-
wenden:
Der Jahresüberschuss in Höhe von 299.751,51 € wird neuzu-
bildenden zweckgebundenen Rücklagen zugeführt.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz,  
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebe richt des Eigenbetriebs 
Münchner Kammerspiele, München, für das Geschäftsjahr 
vom 1. September 2016 bis 31. August 2017 geprüft. Durch 
Art. 107 GO Bayern wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. 
Die Prüfung erstreckt sich auch auf die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Eigenbetriebs. Die Buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und Bestimmungen der Be-
triebssatzung sowie die wirt schaftlichen Verhältnisse des  
Eigenbetriebs liegen in der Verantwortung der Werkleitung 
des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftli chen 
Verhältnisse abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und Art. 107 GO Bayern unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festge stellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Ab schlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsät ze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage  
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbe-
triebs Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwar tungen über mögli-
che Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 

Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und Bayerisches Verwaltungs-
verfahrensgesetz (BayVwVfG);

Hubschraubersonderlandeplatz Oberschleißheim;
Bekanntmachung über die Auslegung des  
Planfeststellungsbeschlusses für die Verlegung der  
Polizeihubschrauberstaffel Bayern  
vom Verkehrsflughafen München an den bestehenden 
Hubschraubersonderlandeplatz Oberschleißheim;
Bekanntmachung vom 10. August 2018

1. Die Regierung von Oberbayern – Luftamt Südbayern – hat 
auf Antrag vom 18.10.2016 des vormaligen Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr, dieses 
vertreten durch das Staatliche Bauamt München 1, den Plan 
für die Unterbringung der Polizeihubschrauberstaffel Bayern 
auf dem bestehenden von der Bundespolizei-Fliegerstaffel 
betriebenen Hubschraubersonderlandeplatz in Oberschleiß-
heim gemäß §§ 8 ff. des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) i. V. m. 
Art. 74 f. des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayV-
wVfG) festgestellt. 

2. Inhalte des Planfeststellungsbeschlusses sind die Errich-
tung eines Staffelgebäudes mit Wartungs- und Abstellhalle 
sowie Werkstatt-, Lager-, Unterkunfts- und Verwaltungsräu-
men und in direktem Anschluss an die bestehenden Anlagen 
der Bundespolizei-Fliegerstaffel die Herstellung befestigter 
Vorfeldflächen und Rollbahnen sowie einer Betankungsanlage. 
Die Zufahrt zur Anlage erfolgt über die bestehende Jägerstraße. 
Zudem werden neue PKW-Stellplätze geschaffen. Betrieblich 
werden im Planfeststellungsbeschluss Hubschrauberflüge 
nach Sicht- und Instrumentenflugregeln bei Tage und bei Nacht 
für die Polizeihubschrauberstaffel Bayern zugelassen. 

3. Mit Blick auf das Allgemeinwohl bzw. zur Vermeidung nach-
teiliger Wirkungen auf Rechte anderer wurden die erforderli-
chen Auflagen festgesetzt. Diese betreffen im Wesentlichen 
die Belange des Luftrechts (u.a. Funktionalität der Anlage, 
Hindernisfreiheit), des Lärmschutzes, des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege sowie der Wasserwirtschaft. Zum 
Lärmschutz wurde insbesondere verfügt, dass die Polizeihub-
schrauberstaffel Bayern in Oberschleißheim jährlich maximal 
12 Übungs- und Trainingsflüge à 1 Stunde durchführen darf – 
dies jeweils nur von Montag bis Freitag zwischen 8.00 Uhr 
und 18.00 Uhr bzw. an Samstagen zwischen 10.00 Uhr und 
16.00 Uhr. Zudem wurden für den Ortsteil Hochmutting passi-
ve Schallschutzmaßnahmen gewährt.

4. Weiterhin ist in dem Planfeststellungsbeschluss über alle 
rechtzeitig erhobenen Einwendungen, Anträge, Forderungen, 
Anregungen und Stellungnahmen entschieden worden.

5. Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit 
Rechtsbehelfsbelehrung und einer Ausfertigung der festge-
stellten Pläne liegen zwei Wochen 

vom 20. August 2018 bis einschließlich 3. September 2018

bei der Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Blumenstraße 28 b
80331 München
Auslegungsraum 071 Erdgeschoss 
(barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes,  
Blumenstraße 28a)

während der Dienststunden 
Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr  

zur Einsichtnahme aus.
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Wirksamkeit des rechnungsle gungsbezogenen internen Kont-
rollsystems sowie Nach weise für die Angaben in Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf  
der Basis von Stichpro ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der an gewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentli chen Einschätzungen der Werkleitung des Eigen-
betriebs sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahres abschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der 
wirt schaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus ent-
sprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prü-
fung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der 
wirtschaftlichen Verhältnisse gem. § 53 HGrG vorgenommen. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach 
unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvor schriften und 
der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmä ßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Er tragslage. Der Lagebericht steht 
im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen 
Verhältnisse wur den geprüft; sie geben keinen Anlass zu 
Beanstandun gen.“

München, 15. November 2017

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez.  gez.

Decker Fischl
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbe triebs 
Münchner Kammerspiele liegen in der Zeit vom 17.08.2018 bis 
24.08.2018 (Mo – Fr) jeweils von 9.00 bis 15.00 Uhr, im Betriebs-
gebäude der Münch ner Kammerspiele, Falckenbergstraße 2, 
80539 Mün chen, Eingang Bühnenpforte, zur Einsicht aus.

München, 26. Juli 2018 

Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele 

gez. gez. gez.
Oliver Beckmann Matthias Lilienthal Andrea Gronemeyer
Kaufm. Werkleiter Intendant Intendantin
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Straßenbenennung  
im 22. Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied

Beschluss vom: 05.07.2018
   
Hans-Dietrich-Genscher-Straße

EDV-Schreibweise:  HANS-D.-GENSCHER-STR

Straßenschlüsselnummer: 06738

Namenserläuterung:
Hans-Dietrich Genscher, geb. 21.03.1927 in Halle (Saale), 
gest. 31.03.2016 in Wachtberg-Pech, deutscher Politiker. 
Hans-Dietrich Genscher besuchte bis 1943 in Halle das 
Städtische Reformrealgymnasium. Er nahm am Zweiten Welt-
krieg teil und geriet 1945 in Kriegsgefangenschaft. Nach der 
Entlassung legte er 1946 die Ergänzungsreifeprüfung ab.
Danach folgte bis 1949 das Studium der Rechtswissenschaft 
und Volkswirtschaftslehre in Halle-Wittenberg und Leipzig. 
1952 übersiedelte Genscher in die Bundesrepublik Deutsch-
land und trat der FDP bei. Er arbeitete erst als Referendar 
beim Hanseatischen Oberlandesgericht und nach dem zwei-
ten juristischen Staatsexamen 1954 in einer Bremer Anwalts-
kanzlei. Im gleichen Jahr wurde er zum stellvertretenden Lan-
desvorsitzenden der Jungdemokraten in Bremen gewählt. 
Genscher war von 1959 an erst FDP-Fraktionsgeschäftsfüh-
rer, dann stellvertretender Bundesvorsitzender und schließlich 
1974 bis 1983 Bundesvorsitzender der FDP. 1969 war er maß-
geblich an der Bildung der sozialliberalen Koalition in der Bun-
desrepublik beteiligt. Er war von 1969 bis 1974 Bundesinnen-
minister und von 1974 bis 1992 Bundesaußenminister und 
Vizekanzler.  

Verlauf:
Von der Bodenseestraße nach Norden zur Annemarie-Renger-
Straße.

© Kommunalreferat-GeodatenService

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Blumenstraße 28 b, Zim-
mer 517 (5. Stock) während der üblichen Dienstzeiten bis ein-
schließlich  31.08.2018 eingesehen werden. 

München, 23. Juli 2018   Kommunalreferat  
  GeodatenService

Straßenbenennung 
im 22. Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied
Beschluss vom: 05.07.2018

Hildegard-Hamm-Brücher-Straße

EDV-Schreibweise:  HILD.-HAMM-BRUECH.-S

Straßenschlüsselnummer: 06737

Namenserläuterung:
Hildegard Hamm-Brücher, geb. 11.05.1921 in Essen, gest. 
07.12.2016 in München, deutsche Politikerin. Hildegard Brü-
cher lebte bis zum Tod ihrer Eltern in Berlin und zog 1932 mit 
ihren Geschwistern nach Dresden zu ihrer Großmutter. Zu-
nächst besuchte sie dort das Mädchengymnasium, das Abitur 
legte sie 1939 in Konstanz ab. Anschließend studierte sie in 
München Chemie und promovierte 1945. Während des Studi-
ums hatte sie Kontakt zu Mitgliedern der Widerstandsgruppe 
„Weiße Rose“. Nach dem Krieg war sie Wissenschaftsredak-
teurin bei der Neuen Zeitung, 1949 und 1950 studierte sie im 
Rahmen eines Stipendiums Politische Wissenschaften an der 
Universität in Harvard. Sie kandidierte 1948 für die FDP für 
den Münchner Stadtrat, dem sie bis 1954 angehörte. 1963 
wurde sie in den Bundesvorstand der FDP gewählt. Von 1950 
bis 1966 sowie 1970 bis 1976 war sie Mitglied des Bayeri-
schen Landtages, 1976 bis 1990 des Deutschen Bundesta-
ges. 1976 bis 1982 bekleidete sie das Amt der Staatsministe-
rin im Auswärtigen Amt in der Regierung Schmidt. 1994 trat 
sie für die FDP zur Wahl des Bundespräsidenten an, unterlag 
jedoch Roman Herzog. 2002 trat sie aus der FDP aus. Hilde-
gard Hamm-Brücher engagierte sich stets für Demokratie  
und rief sowohl den Hildegard Hamm-Brücher-Förderpreis für 
Demokratie, als auch den Münchner Bürgerpreis gegen 
Vergessen – für Demokratie, ins Leben. 

Verlauf:
Von der Bodenseestraße nach Norden zur Helmut-Schmidt-
Allee.

© Kommunalreferat-GeodatenService

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Blumenstraße 28 b, Zim-
mer 517 (5. Stock) während der üblichen Dienstzeiten bis ein-
schließlich  31.08.2018 eingesehen werden. 

München, 23. Juli 2018   Kommunalreferat  
  GeodatenService
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Straßenbenennung 
im 22. Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied

Beschluss vom: 05.07.2018
   
Roman-Herzog-Straße

EDV-Schreibweise:  ROMAN-HERZOG-STR.

Straßenschlüsselnummer: 06739

Namenserläuterung:
Roman Herzog, geb. 05.04.1934 in Landshut, gest. 10.01.2017 
in Bad Mergentheim, 
deutscher Politiker. Roman Herzog studierte nach seinem  
Abitur im Jahr 1953 in München Rechtswissenschaften. 1957 
machte er das erste, 1961 das zweite juristische Staatsexa-
men und promovierte 1958 zum Dr. jur.. Nach seiner Tätigkeit 
als wissenschaftlicher Assistent und später Privatdozent an 
der Universität München wechselte er 1965 an die Freie  
Universität Berlin. 1969 ging er nach Speyer an die Deutsche 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften und war dort 
1971 und 1972 Rektor. 1970 trat Herzog in die CSU ein und 
gehörte ab 1979 dem Bundesverband an. 1973 bis 1978 war 
er Staatssekretär in Rheinland-Pfalz, von 1978 bis 1980 Minis-
ter für Kultus und danach bis 1983 Innenminister des Landes 
Baden-Württemberg. 1983 wurde er zum Vizepräsidenten und 
1987 zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes er-
nannt. Beim Einigungsvertrag zwischen der letzten Regierung 
der DDR und der 
Bundesregierung 1990, spielte er eine wichtige Rolle. Roman 
Herzog war von 1994 bis 1999 deutscher Bundespräsident. 

Verlauf:
Von der Aubinger Allee nach Westen bis zur Hans-Dietrich-
Genscher-Straße.

© Kommunalreferat-GeodatenService

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Blumenstraße 28 b, Zim-
mer 517 (5. Stock) während der üblichen Dienstzeiten bis ein-
schließlich  31.08.2018 eingesehen werden. 

München, 23. Juli 2018   Kommunalreferat  
  GeodatenService

Straßenbenennung 
im 22. Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied

Beschluss vom: 05.07.2018
   
Annemarie-Renger-Straße

EDV-Schreibweise:  ANNEMAR.-RENGER-STR.

Straßenschlüsselnummer: 06740

Namenserläuterung:
Annemarie Renger, geb. 07.10.1919 in Leipzig, gest. 03.03.2008 
in Remagen, deutsche Politikerin. Nach dem Besuch des  
Lyzeums absolvierte Annemarie Renger, geborene Wildung 
eine Verlagslehre in Berlin. Nach erfolgreichem Abschluss  
arbeitete sie bis 1945 als Verlagskauffrau. Als überzeugte  
Sozialdemokratin trat sie nach dem Krieg in die SPD ein und 
arbeitete als Chefsekretärin für den Vorsitzenden Kurt Schu-
macher. Ab 1946 leitete sie das Büro des SPD-Parteivorstan-
des. 1953 wurde sie in den Bundestag gewählt und gehörte 
diesem bis 1990 an. Von 1962 bis 1973 war sie im SPD-Bun-
desvorstand, von 1970–73 im Präsidium. 1972 wurde sie als 
erste Frau zur Präsidentenin des Deutschen Bundestags ge-
wählt. Annemarie Renger war unter Anderem Präsidentin des 
Arbeiter-Samariter-Bundes und engagierte sich besonders  
für das deutsch-jüdisch-israelische Verhältnis. 

Verlauf:
Von der Aubinger Allee nach Westen zur Hans-Dietrich- 
Genscher-Straße

© Kommunalreferat-GeodatenService

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Blumenstraße 28 b, Zim-
mer 517 (5. Stock) während der üblichen Dienstzeiten bis ein-
schließlich  31.08.2018 eingesehen werden. 

München, 23. Juli 2018   Kommunalreferat  
  GeodatenService
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Nichtamtlicher Teil

Zollkodex der Union (UZK): mit Durchführungsrechts-
akten, delegierten Rechtsakten und Zollbefreiungs-
verordnung. Kommentar. Hrsg. von Peter Witte. –  
7., neubearb. Aufl. – München: Beck, 2018. XL, 1936 S.  
ISBN 978-3-406-69674-9; € 229.–

Das Werk aus der gelben Reihe des Beck-Verlages kommen-
tiert eingehend den neuen Unionszollkodex (UZK). Dabei wird 
der UZK verknüpft mit den umfassenden Vorschriften der  
Delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte und 
berücksichtigt die verschiedenen Leitlinien der Kommission, 
das Zollverwaltungsgesetz und die Zollverordnung ebenso 
wie den Einführungserlass zum neuen Zollrecht und die Um-
setzungsverfügung der Generalzolldirektion. Zudem werden 
die Zollbefreiungsverordnung und Versandvorschriften kom-
mentiert.
Der Anhang enthält u.a. ein „ABC der Verbote und Beschrän-
kungen“. Zudem wird eine Überlagerung der AO durch den 
Unionszollkodex in einer Synopse (AO – UZK oder UZK-DelVO 
oder UZK-DVO) dargestellt.

Verrechnungspreise und Außensteuerrecht: Reflektionen 
und Ausblick. Festschrift für Harald Kuckhoff zum 80. 
Geburtstag. Hrsg. von Jobst Wilmanns.– München: Beck, 
2018. XIII, 292 S. ISBN 978-3-406-72850-1; € 99.–

Anlässlich des 80. Geburtstages von Harald Kuckhoff möch-
ten Familienangehörige, Freunde und Weggefährten ihre 
Wertschätzung und Anerkennung gegenüber dem Jubilar zum 
Ausdruck bringen.
Harald Kuckhoff gehört zu den profiliertesten Betriebsprüfern 
auf dem Gebiet der Außensteuer und hat maßgeblich mit  
seinem Wirken zur Rechtsgeschichte der deutschen Verrech-
nungspreisregelungen beigetragen. Harald Kuckhoffs The-
menschwerpunkte waren insbesondere die 
Verrechnungspreise, die Betriebsstättenbesteuerung, die Hin-
zurechnungsbesteuerung, Funktionsverlagerung und Perso-
nalentsendung.
Zusammen mit Rolf Schreiber ist Harald Kuckhoff Herausge-
ber und Autor des 1997 erschienenen Werkes „Verrechnungs-
preise in der Betriebsprüfung“. 
Nach seiner Pensionierung wechselte Harald Kuckhoff von 
der Finanzverwaltung als freier Mitarbeiter zunächst zu PwC 
und später zu Deloitte.
Die mehr als 20 Beiträge spiegeln das berufliche Arbeitsfeld 
des Jubilars wider und sind unter folgenden Themen zusam-
mengefasst:
Außensteuerrecht und Verrechnungspreise
Verrechnungspreise nach BEPS
Verrechnungspreise als Gegenstand verfahrensrechtlicher 
Auseinandersetzungen
Verrechnungspreise der Zukunft.

Arbeitshandbuch für die Hauptversammlung. Begründet 
von Johannes Semler und Rüdiger Volhard. Hrsg v.  
Jochem Reichert. – 4. Aufl. – München: Vahlen, 2018. XLI, 
1165 S. ISBN 978-3-8006-5167-2; € 179.–

Das praxisorientierte Arbeitshandbuch informiert über Vor-
bereitung, Durchführung und Abwicklung der Hauptversamm-
lung. Die Darstellung folgt dem Gang einer Hauptversamm-
lung und stellt die einzelnen Handlungs- und Problemfelder 
jeweils in eigenen Kapiteln dar: von der Einberufung der 
Hauptversammlung über die Inhalte der Beschlussfassung bis 
zu den Anfechtungsrisiken und den gerichtlichen Verfahren. 
Dabei sind die praxisrelevanten Fallgestaltungen abgedeckt, 
wie etwa Kapitalmaßnahmen oder Umwandlungen.
Die Neuauflage berücksichtigt wichtige Neuerungen wie das 
AktienrechtsreformG 2016, das Bilanzrichtlinie-Umsetzungs-
gesetz (BilRUG), das Abschlussprüferreformgesetz (AReG) 
sowie die Änderungen im Corporate Governance Kodex.
Der Anhang enthält einen Leitfaden für den Versammlungs-
leiter und verschiedene Muster für Protokolle oder Nieder-
schriften.

Baumann, Peter: Das aktuelle Scheidungsrecht. Von der 
Antragstellung bis zum Scheidungsausspruch. – 18.,  
aktual. Aufl. – Regensburg: Walhalla, 2018. 158 S. (Wissen 
für die Praxis) ISBN 978-3-8029-4088-0; € 12,95.

Der Ratgeber vermittelt Basiswissen zu Trennung und Schei-
dung. Der Ablauf des Scheidungsverfahrens wird erklärt.  
Der Autor informiert auch über das Sorge- und Umgangsrecht 
sowie mögliche Unterhaltsansprüche und über den Versor-
gungsausgleich. Eingegangen wird auch auf die Rom III-Ver-
ordnung, nach der scheidungswillige Ehepaare mit 
Auslandsbezug wählen können, nach welchem Scheidungs-
recht die Scheidung in der EU vollzogen werden soll. Eingear-
beitet sind auch neue Entscheidungen und gesetzliche Ände-
rungen zum Familienrecht. 
Die Neuauflage enthält die ab 1.1.2018 gültige Düsseldorfer 
Tabelle.

Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz. 
ZPO mit spezieller Berücksichtigung des Marken-,  
Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- , Urheber- und Lauter-
keitsrechts sowie des UKlaG. – Hrsg. v. Philipp Moritz 
Cepl und Ulrike Voß. – 2., erw. Aufl. – München: Beck, 
2018. XLI, 1564 S. ISBN 978-3-406-71029-2; € 249.–

Der Kommentar bietet speziell auf den Gewerblichen Rechts-
schutz zugeschnittene Erläuterungen der Zivilprozessord-
nung. Die ausgewiesenen Praktiker konzentrieren sich auf die 
Erläuterung der Vorschriften, die für das Verfahren in Marken-, 
Patent-, Gebrauchsmuster- und Designsachen sowie lauter-
keitsrechtliche Streitigkeiten von Bedeutung sind. Neu hinzu-
gekommen sind die prozessualen Besonderheiten des Urhe-
berrechts.
Das Werk macht das prozessuale Zusammenspiel zwischen 
Spezialgesetzen und der ZPO transparent. Es erschließt die 
umfangreiche, teils unveröffentlichte Rechtsprechung der Ins-
tanzgerichte, des BGH sowie des Bundespatentgerichts zu 
der Materie.
Die Neuauflage berücksichtigt u. a. das Gesetz zur Änderung 
des Designgesetzes und weiterer Vorschriften des Gewerbli-
chen Rechtsschutzes, Änderungen des Patentgesetzes und 
des Urhebergesetzes und das Gesetz zur Änderung des 
Sachverständigenrechts sowie das E-Akte-Gesetz.
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Ambos, Kai: Internationales Strafrecht. Strafanwen-
dungsrecht, Völkerstrafrecht, Europäisches Strafrecht, 
Rechtshilfe. – 5., völlig überarb. und erw. Aufl. – München: 
Beck, 2018. LXI, 742 S. ISBN 978-3-406-71118-3; € 99.–

Das Werk erläutert das Internationale Strafrecht mit seinen 
Teilrechtsgebieten Strafanwendungsrecht, Völkerstrafrecht, 
Europäisches Strafrecht und Rechtshilfe. Fälle, Beispiele und 
Schaubilder vermitteln die Materie anschaulich und verständ-
lich. 
Die Darstellung umfasst die völkerrechtlichen Grundlagen na-
tionaler Strafgewalt, den Allgemeinen Teil des Völkerstrafrechts, 
das Völkerstrafprozessrecht, die Grundlagen des Europäischen 
Strafrechts, den Europäischen Grundrechtsschutz, insbeson-
dere Art. 6 EMRK, die polizeilich-justizielle Zusammenarbeit in 
der EU, einschließlich Europäische Staatsanwaltschaft.
Die Neuauflage berücksichtigt die jüngsten Entwicklungen in 
den vier Rechtsgebieten, so beispielsweise die Urteile des In-
ternationalen Strafgerichtshofs, oder die fortschreitende Insti-
tutionalisierung auf dem Gebiet des Europäischen Strafrechts.

Kilian, Matthias und Ludwig Koch: Anwaltliches Berufs-
recht. – 2., neu bearb. Aufl. – München: Beck, 2018. XXV, 
524 S. (NJW Praxis; 26) ISBN 978-3-406-67333-7; € 75.–

Das Werk behandelt für den Anwalt in der Praxis wichtige Fra-
gen des Berufsrechts. Schwerpunkt der Darstellung sind die 
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) und das Satzungsrecht 
in der Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA) und der 
Fach anwaltsordnung (FAO). Behandelt werden auch Schnitt-
punkte zu anderen Rechtsgebieten, wie zivilrechtliche Fragen 
des Anwaltsvertrages oder des anwaltlichen Gesellschafts-
rechts.
Die Neuauflage bringt das Werk auf den aktuellen Stand in 
Rechtsprechung und Literatur. Berücksichtigt sind dabei ins-
besondere die zahlreichen Reformen von BRAO und BORA  
in den letzten Jahren, zuletzt z.B. die Reform der BRAO vom 
17.5.2017.

Sterns-Kolbeck, Melanie und Georg Hopfensperger: Die 
Eigentümerversammlung. Für Verwalter, Beiräte und Woh-
nungseigentümer. – 3. überarb. und aktual. Aufl. – Freiburg: 
Haufe, 2018. 447 S. ISBN 978-3-648-11177-2; € 39,95.

Wohnungseigentümer sind bei vielen Entscheidungen bezüg-
lich der Verwaltung und der Instandhaltung der Wohnanlage 
eingebunden in die Gemeinschaft der anderen Eigentümer. 
Das Entscheidungsgremium bildet die Wohnungseigentümer-
versammlung. Diese wird jedoch häufig auch von Interessen-
konflikten begleitet.
Der Band ist aus der Beratungspraxis der Autoren entstanden 
und erläutert wie die Eigentümerversammlung vorbereitet und 
durchgeführt wird, wie Beschlüsse formell wie inhaltlich kor-
rekt gefasst werden bzw. wie unwirksame Beschlüsse ange-
fochten werden können und wie eine Versammlung mit Proto-
koll und Beschluss-Sammlung nachbereitet wird.
Der Band enthält einen Exkurs zum Energieausweis. Über 80 
Musterbeschlüsse können an die eigenen Bedürfnisse ange-
passt werden. Verschiedene Arbeitshilfen wie beispielsweise 
Tagesordnung, Vollmacht, Protokoll oder Beschlusssammlung 
stehen nach einer Registrierung mit dem Buchcode zum Her-
unterladen zur Verfügung.

Betriebsrentengesetz. Arbeits-, Zivil- und Steuerrecht. 
Kommentar. Begr. von Wolfgang Blomeyer und Klaus 
Otto, fortgef. von Christian Rolfs und Klaus Otto. – 7., um-
fassend neu bearb. Aufl. – München: Beck, 2018. XXXII, 
2090 S. (Beck'sche Kommentare zum Arbeitsrecht; 18) 
ISBN 978-3-406-71888-5; € 199.–

Die betriebliche Altersversorgung als zweite Säule der Alters-
sicherung hat in Folge des Betriebsrentenstärkungsgesetzes 
2018 eine deutliche Entwicklung erfahren. Mit Stand 1.1.2018 
traten die meisten Vorschriften des Gesetzes sowie die Um-
setzungen der EU-Mobilitätsrichtlinie in Kraft.
Die Neuauflage trägt der Entwicklung Rechnung. Der Kom-
mentar erläutert das gesamte Arbeits-, Zivil- und Steuerrecht 
der betrieblichen Altersversorgung auf aktuellem Stand. 
Schwerpunkte sind u.a.:
–  Sozialpartnermodelle der Betriebsrente ab 1.1.2018
–  Optionssysteme zur Einführung der betrieblichen Altersver-

sorgung
–  Obligatorischer Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwand-

lung
–  Ablösung betriebsvereinbarungsoffener Zusagen durch 

(auch verschlechternde) Betriebsvereinbarungen
–  Anpassung von Betriebsrenten, insbesondere durch Pensi-

onskassen
–  Auswirkungen der Solvency II-Richtlinie auf die betriebliche 

Altersversorgung.
Ein ausführliches Sachverzeichnis erschließt den Kommentar.

Lettl, Tobias: Urheberrecht. – 3., neu bearb. Aufl. – Mün-
chen: Beck, 2018. XVIII, 402 S. (Grundrisse des Rechts) 
ISBN 978-3-406-71806-9; € 29,80.

Das Urheberrecht ist ein wichtiger Bestandteil der Wahlfächer 
„Wirtschaftsrecht“ und „Gewerblicher Rechtsschutz“. Gegen-
stand des Rechtsgebiets sind die Rechte an Werken der Lite-
ratur, Wissenschaft und Kunst. 
Der Grundriss orientiert sich an der Struktur des Gesetzes 
und konzentriert sich auf das ausbildungsrelevante Wissen. 
Das Lehrbuch behandelt neben dem Urheberrecht im eigentli-
chen Sinne, auch Teile des Kunsturhebergesetzes, insbeson-
dere das Recht am eigenen Bild.
In der Neuauflage wurden insbesondere die aktuelle Recht-
sprechung und die europäischen Entwicklungen aufgegriffen. 
Eingearbeitet sind zahlreiche neueste Entscheidungen aus 
der Rechtsprechung, insbesondere zum Recht am eigenen 
Bild.

Heinrich, Christian: Examensrepetitorium. Zivilrecht,  
Examensklassiker anhand originalgetreuer Klausuren. – 
2. Aufl. – München: Beck, 2018. XVII, 591 S.  
ISBN 978-3-406-71259-3; € 44,90.

In 22 Examensklausuren wird der wesentliche Examensstoff 
des BGB mit seinen Bezügen zu den wichtigsten Prüfungsin-
halten des Arbeitsrechts, Handels- und Gesellschaftsrechts 
sowie der ZPO prägnant aufbereitet. Die einzelnen Sachver-
halte stehen dabei beispielhaft für einen in den Staatsprüfun-
gen in ähnlicher Form häufig wiederkehrenden Klausurentyp. 
Übersichten und Schemata sowie Hinweise und Merksätze 
veranschaulichen die Materie.
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Marburger, Horst: Der aktuelle Hartz IV-Ratgeber. Ihre 
Ansprüche auf Arbeitslosengeld II, Wohnkosten, Hilfs- 
und Eingliederungsleistungen aus der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende. – 9., aktual. Aufl. – Regensburg:  
Walhalla, 2018. 159 S. (Wissen für die Praxis)  
ISBN 978-3-8029-4097-2; € 12,95.

Der Ratgeber klärt über die Rechte und Ansprüche nach dem 
Sozialgesetzbuch II auf.
Der Autor erklärt, wer anspruchsberechtigt ist und erläutert, 
welche Pflichten damit verbunden sind. Er zeigt auf, welche 
grundlegenden Ansprüche zur Sicherung des Lebensunter-
halts sich daraus ergeben und wie entsprechende Leistungen 
zu beantragen sind. Zudem geht der Autor auch auf Leistun-
gen aus der Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversiche-
rung ein. Viele Beispiele, Tipps und Schaubilder ergänzen die 
Ausführungen.
Die aktuellen Änderungen sind eingearbeitet.

Die Amtshaftung des Notars. Handbuch der Berufspflich-
ten unter besonderer Berücksichtigung der Haftpflicht-
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes. Begründet v. 
Karl H. Haug. Stefan Zimmermann und Christian Zimmer-
mann. – 4. Aufl. – München: Beck, 2018. XXVII, 421 S. 
ISBN 978-3-406-71335-4; € 129.–

Das Handbuch bietet eine systematische Darstellung aller 
Haftungsgrundlagen notarieller Tätigkeit. Dabei berücksichtigt 
der Band besonders die Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs zu sämtlichen Urteilen zur Notarhaftpflicht. 
Der Band gliedert sich in vier Hauptteile:

–  Allgemeine Haftungsgrundlagen
–  Pflichten und Risiken in den Haupttätigkeitsfeldern
–  Versicherungs- und Schadenvorsorgesystem
–  Haftpflichtprozess.
Die Rechtsprechung, insbesondere des Bundesgerichtshofes, 
hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft und wird von 
den Autoren in der Neuauflage eingearbeitet und mit zahlrei-
chen Risikohinweisen versehen. Auch die Auswirkungen der 
Änderungen in den Notariatsverfassungen einzelner Bundes-
länder auf die Amtshaftung werden angesprochen.

Telekommunikationsgesetz. Kommentar.  
Hrsg. von Klaus-Dieter Scheurle und Thomas Mayen. –  
3. Aufl. – München: Beck, 2018. XXX, 1438 S.  
ISBN 978-3-406-62086-7; € 199.–

Der Standardkommentar stellt das Telekommunikationsrecht 
in seinen Strukturen detailliert und praxisnah dar. Neben den 
europarechtlichen Vorgaben werden auch die kartellrechtli-
chen und verwaltungsrechtlichen Bezüge aufgezeigt. Aktuelle 
und praxisrelevante telekommunikationsrechtliche Themen 
wie Markt- und Zugangsregulierung, Netzneutralität und  
Datenschutz werden fundiert erläutert.
Der Kommentar berücksichtigt die Fortentwicklung der ein-
schlägigen Rechtsvorschriften und die neue Gesetzgebung 
mit Rechtsstand Sommer 2017 (teilweise auch darüber hin-
aus) unter Einschluss sowohl des Gesetzes zur Einführung  
einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Ver-
kehrsdaten, des DigiNetzG sowie des Dritten Gesetzes zur 
Änderung des Telekommunikationsgesetzes. Vielfach wurde 
eine grundlegende Neukommentierung notwendig.
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